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GSW Immobilien AG 
Berlin 

 
WKN: GSW111 

ISIN: DE000GSW1111 
 

 

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 18. Juni 2013, 

um 10.00 Uhr im Konferenzzentrum im Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin ein. 

 
Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012, des gebilligten 

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2012, des Lageberichts für die GSW Immobi-

lien AG und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2012 einschließlich der Er-

läuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs 

sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012  

Die genannten Unterlagen sind über die Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.gsw.ag/hauptversammlung zugänglich und liegen während der Hauptversammlung 

zur Einsichtnahme aus. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss gebil-

ligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses bzw. eine 

Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung ist in diesem Fall durch das Ge-

setz nicht vorgesehen. Vielmehr sind die vorgenannten Unterlagen der Hauptversammlung nach 

der gesetzlichen Regelung in § 176 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) lediglich zugänglich 

zu machen. Dementsprechend ist zu Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss der Hauptversammlung 

zu fassen.  



 - 2 - 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der GSW Immobilien AG 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der GSW Immobilien AG für das Ge-

schäftsjahr 2012 in Höhe von EUR 607.585.632,86 wie folgt zu verwenden:  

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,90 auf jede  

dividendenberechtigte Stückaktie bei 50.526.314 dividen-

denberechtigten Stückaktien 

 

 

EUR  45.473.682,60 

Vortrag auf neue Rechnung EUR 562.111.950,26 

Bilanzgewinn EUR 607.585.632,86 

 

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft zum Zeitpunkt des Vor-

schlags von Aufsichtsrat und Vorstand zur Gewinnverwendung keine eigenen Aktien hält. Eigene 

Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt. Bis zur Hauptversammlung kann sich 

die Zahl der dividendenberechtigten Aktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung 

bei unveränderter Ausschüttung von EUR 0,90 je dividendenberechtigter Stückaktie ein angepass-

ter Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet.  

Der Vorschlag zur Gewinnverwendung ist über die Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.gsw.ag/hauptversammlung zugänglich und liegt auch in der Hauptversammlung zur 

Einsichtnahme aus. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2012  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2012 

amtiert haben, Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.  

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2012  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 

2012 amtiert haben, Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.  

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprü-

fers für das Geschäftsjahr 2013  

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses – vor, die Pri-

cewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschluss-
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prüfer, zum Konzernabschlussprüfer, zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halb-

jahresfinanzberichts und der Quartalsfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2013 und zum Prüfer für 

eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und der Quartalsfinanzberichte 

für das Geschäftsjahr 2014, die vor der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2014 aufgestellt 

werden, zu wählen.  

6. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung einer bestehenden sowie die Schaffung 

einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen und/oder Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibun-

gen mit oder ohne Wandlungs- oder Optionsrecht (bzw. Kombination dieser Instru-

mente) mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts  

Auf Grundlage der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Juni 2012 unter Tages-

ordnungspunkt 9 erteilten Ermächtigung hat die Gesellschaft im November 2012 eine Wandel-

schuldverschreibung unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss begeben, die ihre Gläubiger 

(vorbehaltlich eventueller Anpassungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen) zum Bezug von 

bis zu 5.052.631 Aktien der Gesellschaft berechtigt. Dies entspricht etwa zwei Dritteln des durch 

Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Juni 2012 geschaffenen Bedingten Kapitals 2012 und 

einem Anteil von 10 % am derzeitigen Grundkapital der Gesellschaft.   

Vorstand und Aufsichtsrat halten es für sinnvoll, der Gesellschaft auch weiterhin zu ermöglichen, 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinn-

schuldverschreibungen mit oder ohne Wandlungs- oder Optionsrecht oder Wandlungspflicht oder 

Optionspflicht oder Kombinationen dieser Instrumente auszugeben. Die von der Hauptversamm-

lung am 28. Juni 2012 dazu erteilte Ermächtigung ist nicht mehr flexibel nutzbar, da die Möglich-

keit für einen vereinfachten Bezugsrechtsausschluss ausgeschöpft ist. Vorstand und Aufsichtsrat 

halten es vor diesem Hintergrund für zweckmäßig, die bestehende Ermächtigung in dem Umfang, 

in dem sie noch nicht ausgenutzt wurde, aufzuheben und durch eine neue Ermächtigung zu erset-

zen, die der am 28. Juni 2012 beschlossenen Ermächtigung weitgehend entspricht.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen:  

6.1 Teilweise Aufhebung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen  

Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Juni 2012 unter Tagesordnungs-

punkt 9 beschlossene Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Schuldverschreibungen 

und zum Ausschluss des Bezugsrechts wird in dem Umfang aufgehoben, in dem sie nicht im 

Rahmen der Begebung der Wandelschuldverschreibung im November 2012 ausgenutzt wur-
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de. Die Aufhebung wird erst wirksam, wenn die nachstehend unter Tagesordnungspunkt 6.2 

zu beschließende neue Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen beschlossen 

worden ist und (a) für den Beschluss gemäß Tagesordnungspunkt 6.2 die Anfechtungsfrist 

gemäß § 246 Abs. 1 AktG abgelaufen ist, ohne dass eine Klage gegen die Wirksamkeit die-

ses Beschlusses erhoben wurde, oder (b) im Falle der fristgerechten Erhebung einer solchen 

Klage, dass die Klage rechtskräftig abgewiesen oder zurückgenommen wurde.  

6.2 Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Ermächtigung 

zum Ausschluss des Bezugsrechts 

a. Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Laufzeit, Grundkapitalbetrag 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17. Juni 2018 (einschließlich) einmalig oder mehr-

mals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Wandelschuldverschreibungen, Op-

tionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit oder 

ohne Wandlungs- oder Optionsrecht oder Wandlungspflicht oder Optionspflicht oder Kom-

binationen dieser Instrumente (nachstehend zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder 

ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 350.000.000,00 zu begeben 

und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- und/oder Opti-

onsrechte und/oder Wandlungspflichten oder Optionspflichten zum Bezug von insgesamt bis 

zu 7.500.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der GSW Immobilien AG mit ei-

nem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 7.500.000,00 nach nähe-

rer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen (nachstehend zusammen „Anlei-

hebedingungen“) zu gewähren bzw. zu bestimmen. Die Schuldverschreibungen können auch 

mit einer variablen Verzinsung ausgestattet werden, wobei die Verzinsung vollständig oder 

teilweise von der Höhe der Dividende der Gesellschaft abhängig sein kann. 

Schuldverschreibungen können gegen Barleistung oder gegen Sachleistung ausgegeben wer-

den, im Fall der Ausgabe gegen Sachleistungen soweit der Wert der Sachleistungen dem 

Ausgabepreis der Schuldverschreibung entspricht. Bei Schuldverschreibungen mit Wandel- 

und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten ist bei Ausgabe gegen Sachleistungen der 

nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelte theoretische Marktwert der 

Schuldverschreibungen maßgeblich. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

Schuldverschreibungen können außer in Euro – unter Begrenzung auf den entsprechenden 

Euro-Gegenwert – auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-Lands begeben werden. 

Sie können auch durch ein in- oder ausländisches Unternehmen begeben werden, an dem die 

GSW Immobilien AG unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Ka-

pitals beteiligt ist (nachfolgend „Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft“); in diesem Fall wird der 
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Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die emittierende Mehrheitsbetei-

ligungsgesellschaft die Garantie für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu über-

nehmen und den Inhabern bzw. Gläubigern solcher Schuldverschreibungen Wandlungs- 

und/oder Optionsrechte auf Aktien der GSW Immobilien AG zu gewähren bzw. Wandlungs-

pflichten oder Optionspflichten in Aktien der GSW Immobilien AG zu erfüllen sowie weite-

re für eine erfolgreiche Ausgabe erforderliche Erklärungen abzugeben und Handlungen vor-

zunehmen.  

Die Schuldverschreibungen werden jeweils in Teilschuldverschreibungen eingeteilt. 

b. Wandlungsrecht, Wandlungspflicht 

Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht erhalten die Inhaber 

bzw. Gläubiger der Teilschuldverschreibungen das Recht, diese nach näherer Maßgabe der 

Anleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Die Anleihebedingungen 

können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt 

begründen, der auch durch ein künftiges, zum Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschrei-

bungen noch ungewisses Ereignis bestimmt werden kann.   

Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer Teilschuldver-

schreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Das 

Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division eines unter dem Nennbetrag liegenden 

Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für 

eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen werden, dass das Umtauschverhält-

nis variabel ist und/oder als Folge von Verwässerungsschutzbestimmungen gemäß nachfol-

gend lit. e) geändert werden kann. Die Anleihebedingungen können ferner bestimmen, dass 

das Umtauschverhältnis auf eine ganze Zahl (oder auch eine festzulegende Nachkommastel-

le) auf- oder abgerundet wird; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt wer-

den. Sofern sich Umtauschrechte auf Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen wer-

den, dass diese in Geld ausgeglichen werden oder zusammengelegt werden, so dass sich – 

ggf. gegen Zuzahlung – Umtauschrechte zum Bezug ganzer Aktien ergeben.  

Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung je Teilschuldverschreibung auszu-

gebenden Aktien darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung oder einen unter dem 

Nennbetrag liegenden Ausgabebetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.  

c. Optionsrecht, Optionspflicht 

Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Optionsrecht werden jeder Teilschuld-

verschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber bzw. Gläubiger 
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nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft be-

rechtigen. Es kann auch vorgesehen werden, dass der Optionspreis variabel ist und/oder als 

Folge von Verwässerungsschutzbestimmungen gemäß lit. e) angepasst wird. Die Anleihebe-

dingungen können auch eine Optionspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen 

Zeitpunkt begründen, der auch durch ein künftiges, zum Zeitpunkt der Begebung der 

Schuldverschreibungen noch ungewisses Ereignis bestimmt werden kann.   

Die Anleihebedingungen können auch vorsehen, dass der Optionspreis durch Übertragung 

von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung geleistet werden 

kann. Das Bezugsverhältnis ergibt sich in diesem Fall aus der Division des Nennbetrags ei-

ner Teilschuldverschreibung durch den Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Das 

Bezugsverhältnis kann sich ferner auch durch Division eines unter dem Nennbetrag liegen-

den Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Optionspreis für 

eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Das Bezugsverhältnis kann auf eine ganze Zahl (oder 

auch eine festzulegende Nachkommastelle) auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in 

bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Sofern sich Bezugsrechte auf Bruchteile von 

Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese in Geld ausgeglichen werden oder zu-

sammengelegt werden, so dass sich – ggf. gegen Zuzahlung – Bezugsrechte zum Bezug gan-

zer Aktien ergeben.  

Der anteilige Betrag am Grundkapital, der auf die je Teilschuldverschreibung zu beziehen-

den Aktien der Gesellschaft entfällt, darf den Nennbetrag oder einen unter dem Nennbetrag 

liegenden Ausgabebetrag der Teilschuldverschreibung nicht überschreiten. Die Laufzeit des 

Optionsrechts darf die Laufzeit der Schuldverschreibung nicht überschreiten. 

d. Andienungsrecht, Gewährung eigener Aktien, Barausgleich 

Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der 

Schuldverschreibungen (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Gläubi-

gern der Schuldverschreibung ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbe-

trages Aktien der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren. 

Die Anleihebedingungen von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht, eine Wand-

lungspflicht und/oder ein Optionsrecht oder eine Optionspflicht gewähren bzw. bestimmen, 

können auch festlegen oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, dass den Wandlungs- bzw. 

Optionsberechtigten bzw. den Wandlungspflichtigen bzw. Optionspflichtigen im Falle der 

Wandlung bzw. der Optionsausübung ganz oder teilweise statt Gewährung neuer Aktien ei-

gene Aktien der Gesellschaft oder Aktien einer börsennotierten anderen Gesellschaft gelie-

fert werden oder ihnen nach näherer Regelung der Anleihebedingungen der Gegenwert der 

Aktien ganz oder teilweise in Geld gezahlt wird.  
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§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

e. Wandlungs-/Optionspreis, Verwässerungsschutz 

Der Wandlungs- oder Optionspreis je Aktie muss – auch im Falle eines variablen Wand-

lungs- bzw. Optionspreises – mindestens 80 % des Durchschnittskurses der Aktie der GSW 

Immobilien AG im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während 

des nachfolgend jeweils genannten Zeitraums betragen:  

− Sofern die Schuldverschreibungen den Aktionären nicht zum Bezug angeboten wer-

den, ist der Durchschnittskurs während der letzten zehn Börsenhandelstage an der 

Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand 

über die Begebung der Schuldverschreibung (Tag der endgültigen Entscheidung über 

die Abgabe eines Angebots zur Zeichnung von Schuldverschreibungen bzw. über die 

Erklärung der Annahme nach einer Aufforderung zur Abgabe von Zeichnungsangebo-

ten) maßgeblich.  

− Sofern die Schuldverschreibungen den Aktionären zum Bezug angeboten werden, ist 

der Durchschnittskurs während der letzten zehn Börsenhandelstage an der Frankfurter 

Wertpapierbörse vor dem Tag der Bekanntmachung der Bezugsfrist gemäß § 186 

Abs. 2 Satz 1 AktG oder, sofern die endgültigen Konditionen für die Ausgabe der 

Schuldverschreibungen gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG erst während der Bezugsfrist 

bekannt gemacht werden, statt dessen während der Börsenhandelstage an der Frank-

furter Wertpapierbörse ab Beginn der Bezugsfrist bis zum Vortag der Bekanntma-

chung der endgültigen Konditionen maßgeblich.  

Abweichend hiervon kann in den Fällen einer Wandlungspflicht bzw. Optionspflicht oder 

einem Andienungsrecht nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen auch ein Wand-

lungs- bzw. Optionspreis bestimmt werden, der dem Durchschnittskurs der Aktie der GSW 

Immobilien AG im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während 

der letzten zehn Börsenhandelstage an der Frankfurter Wertpapierbörse vor oder nach dem 

Tag der Endfälligkeit bzw. vor oder nach dem Tag der Pflichtwandlung bzw. der Ausübung 

der Optionspflicht oder des Andienungsrechts entspricht, auch wenn dieser Durchschnitts-

kurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises (80 %) liegt.  

Der Durchschnittskurs ist jeweils zu berechnen als arithmetisches Mittel der Schlussaukti-

onskurse an den betreffenden Börsenhandelstagen. Findet keine Schlussauktion statt, tritt an 

die Stelle des Schlussauktionskurses der Kurs, der in der letzten börsentäglichen Auktion 

ermittelt wird, und bei Fehlen einer Auktion der letzte börsentäglich ermittelte Kurs (jeweils 

im XETRA-Handel bzw. einem vergleichbaren Nachfolgesystem).  
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Unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG kann der Wandlungs- oder Optionspreis aufgrund einer 

Verwässerungsschutzklausel zur Wahrung des wirtschaftlichen Werts der Wandlungs- oder 

Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten nach näherer Bestimmung der Anleihebedingungen 

ermäßigt werden, wenn die GSW Immobilien AG unter Einräumung eines Bezugsrechts an 

ihre Aktionäre das Grundkapital während der Wandlungs- oder Optionsfrist erhöht oder die 

GSW Immobilien AG oder eine Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft unter Einräumung eines 

Bezugsrechts an die Aktionäre der GSW Immobilien AG weitere Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. Wandlungspflicht oder Optionspflicht begibt bzw. sons-

tige Optionsrechte gewährt und den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 

Wandlungspflichten oder Optionspflichten kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt 

wird, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. Erfüllung der 

Wandlungspflicht oder Optionspflicht zustehen würde. Die Ermäßigung des Wandlungs-  

oder Optionspreises kann auch durch eine Barzahlung bei Ausübung des Wandlungs- oder 

Optionsrechts bzw. Erfüllung der Wandlungspflicht oder die Ermäßigung einer etwaigen Zu-

zahlung bewirkt werden. Die Anleihebedingungen können darüber hinaus für den Fall der 

Kapitalherabsetzung oder anderer Kapitalmaßnahmen oder Umstrukturierungen, oder für 

sonstige außergewöhnliche Maßnahmen oder Ereignisse, die zu einer Verwässerung des 

Werts der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft führen können, eine wertwahrende Anpas-

sung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten oder Optionspflichten 

vorsehen. Im Übrigen kann bei einer Kontrollerlangung durch Dritte eine marktübliche An-

passung des Options- und Wandlungspreises sowie eine Laufzeitverkürzung vorgesehen 

werden. 

In jedem Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teilschuldverschrei-

bung zu beziehenden Aktien der Gesellschaft entfällt, den Nennbetrag oder einen unter dem 

Nennbetrag liegenden Ausgabebetrag der Teilschuldverschreibung nicht überschreiten.  

f. Bezugsrechte, Bezugsrechtsausschluss 

Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären grundsätzlich das gesetz-

liche Bezugsrecht zu. Werden die Schuldverschreibungen von einer Mehrheitsbeteiligungs-

gesellschaft begeben, hat die GSW Immobilien AG die Gewährung des gesetzlichen Bezugs-

rechts für die Aktionäre sicherzustellen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre nach näherer Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen ganz oder teilweise, einmalig oder mehrmals auszuschließen: 

aa. um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;  

bb. soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- 

oder Optionsrechten und/oder Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungs-
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pflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen, die zuvor von der GSW Immo-

bilien AG oder einer Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft ausgegeben wurden  

oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wand-

lungspflichten zustehen würde; 

cc. in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, sofern die 

Schuldverschreibungen gegen bar ausgegeben werden und der Vorstand nach 

pflichtgemäßer Prüfung zur Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis den 

nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen ermittelten theoretischen 

Marktwert der Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. 

Wandlungspflicht nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Be-

zugsrechtsausschluss gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit Wand-

lungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten auf Aktien, auf die 

ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 % des 

Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 10 %-Grenze sind 

Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermäch-

tigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in unmittelbarer oder 

entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft 

ausgegeben oder veräußert werden. Ferner sind auf diese Zahl die Aktien und 

Bezugsrechte anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur 

Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten oder 

Optionspflichten ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen, wel-

che ein entsprechendes Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. eine Wandlungs- 

oder Optionspflicht vermitteln, während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf-

grund anderweitiger Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-

tionäre entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;  

dd. soweit Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen ausgegeben werden und 

der Bezugsrechtsausschluss im Interesse der Gesellschaft liegt. 

Die Summe der aufgrund dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Akti-

onäre auszugebenen Aktien darf unter Berücksichtigung sonstiger Aktien der Gesellschaft, 

die nach dem 18. Juni 2013 unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden, einen 

anteiligen Betrag von 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen und zwar weder im Zeit-

punkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Auf diese 20 %-Grenze sind auch Aktien anzurechnen, die wegen einer nach 

dem 18. Juni 2013 auf Grundlage einer anderen Ermächtigung begebenen Schuldverschrei-

bung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben sind. Nicht anzurechnen 
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sind jedoch diejenigen Aktien, die aufgrund der von der Gesellschaft im November 2012 

ausgegebenen Wandelschuldverschreibung auszugeben sind. 

Wenn Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungsrecht, Opti-

onsrecht oder Wandlungspflicht oder Optionspflicht gegen bar oder gegen Sachleistungen 

ausgegeben werden, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht der Aktionäre in vollem Umfang auszuschließen, soweit diese Genussrechte 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestaltet sind und weder Mit-

gliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen noch eine Beteiligung am Liquidationserlös 

gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht anhand der Höhe des Jahresüberschusses, des 

Bilanzgewinns oder der Dividende errechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall die 

Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibun-

gen den zum Zeitpunkt der Ausgabe aktuellen Marktkonditionen für vergleichbare Finanzie-

rungsformen entsprechen. 

Soweit das Bezugsrecht nach den vorstehenden Bestimmungen nicht ausgeschlossen wird, 

kann das Bezugsrecht den Aktionären, sofern dies vom Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bestimmt wird, auch im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 

AktG oder auch teilweise im Wege eines unmittelbaren Bezugsrechts (etwa an bezugsbe-

rechtigte Aktionäre, die vorab eine Festbezugserklärung abgegeben haben) und im Übrigen 

im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG gewährt werden.  

g. Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihebedingungen 

Der Vorstand wird ermächtigt, unter Beachtung der vorstehenden Vorgaben die genaue Be-

rechnung des exakten Options- oder Wandlungspreises sowie die weiteren Einzelheiten der 

Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen festzulegen bzw. im Einvernehmen 

mit den Organen des die Schuldverschreibung emittierenden in- oder ausländischen Unter-

nehmens, an dem die GSW Immobilien AG unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der 

Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, festzusetzen, insbesondere Zinssatz, Ausgabebetrag, 

Ausschüttungsanspruch, Laufzeit und Stückelung, Bezugs- und Umtauschverhältnis, Festle-

gung einer baren Zuzahlung, Verwässerungsschutzbestimmungen, Ausgleich oder Zusam-

menlegung von Spitzen, Wandlungs- und Optionszeitraum, Barzahlung statt Lieferung von 

Aktien sowie Lieferung existierender Aktien statt Ausgabe neuer Aktien.  

Die vorstehend unter Tagesordnungspunkt 6.2 erteilte Ermächtigung zur Ausgabe von Wan-

del- und/oder Optionsschuldverschreibungen wird unabhängig von der Schaffung des unter 

Tagesordnungspunkt 7 vorgesehenen bedingten Kapitals wirksam.  
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7. Teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012 und Schaffung eines neuen Beding-

ten Kapitals (Bedingtes Kapital 2013), entsprechende Satzungsänderung  

Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Juni 2012 zu Tagesordnungspunkt 9.2 ge-

schaffene Bedingte Kapital 2012 dient ausschließlich der Gewährung von neuen Aktien an Inhaber 

von Schuldverschreibungen, die gemäß der von der Hauptversammlung vom 28. Juni 2012 zu Ta-

gesordnungspunkt 9.1 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen aus-

gegeben werden. Diese Ermächtigung soll gemäß vorstehendem Tagesordnungspunkt 6.1 in dem 

Umfang, in dem sie durch die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung im November 2012 nicht 

ausgenutzt wurde, aufgehoben werden. Daher soll auch das Bedingte Kapital 2012 aufgehoben 

werden, soweit es nicht benötigt wird, um den Gläubigern der im November 2012 ausgegebenen 

Wandelschuldverschreibung Aktien zu gewähren. Die im November 2012 ausgegebene Wandel-

schuldverschreibung berechtigt ihre Gläubiger (vorbehaltlich eventueller Anpassungen nach Maß-

gabe der Anleihebedingungen) zum Bezug von bis zu 5.052.631 Aktien der Gesellschaft, was bis 

zu EUR 5.052.631,00 des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausgabe der Wandel-

schuldverschreibung entspricht. Somit kann das Bedingte Kapital 2012 in der verbleibenden Höhe 

von EUR 2.447.369,00 aufgehoben werden.  

Zur Ausgabe von Aktien an die Gläubiger von Schuldverschreibungen, die gemäß der unter Tages-

ordnungspunkt 6.2 neu zu schaffenden Ermächtigung ausgegeben werden, sowie zur Ausgabe von 

Aktien an Gläubiger der im November 2012 auf Basis der von der Hauptversammlung vom 28. Ju-

ni 2012 zu Tagesordnungspunkt 9.1 beschlossenen Ermächtigung begebenen Schuldverschreibun-

gen für den Fall einer Anpassung des Wandlungsverhältnisses soll ein neues Bedingtes Kapital 

2013 geschaffen werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:   

7.1 Teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012 und Satzungsänderung  

a. Das von der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Juni 2012 unter Tagesord-

nungspunkt 9.2 beschlossene Bedingte Kapital 2012 wird in Höhe von EUR 

2.447.369,00 aufgehoben und dahingehend angepasst, dass das Grundkapital der Ge-

sellschaft nur noch um bis zu EUR 5.052.631,00 durch Ausgabe von bis zu 5.052.631 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht ist.  

b. § 4 Abs. 3 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu ge-

fasst:  

„4.3 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 5.052.631,00 durch Aus-

gabe von bis zu 5.052.631 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 
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anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2012).“   

c. Der Vorstand wird angewiesen, die Änderung von § 4 Abs. 3 Satz 1 der Satzung nur 

zur Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft anzumelden, wenn die Haupt-

versammlung der Gesellschaft gemäß Tagesordnungspunkt 6.1 der Hauptversamm-

lung vom 18. Juni 2013 die teilweise Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen gemäß Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft 

vom 28. Juni 2012 zu Tagesordnungspunkt 9.1 und gemäß Tagesordnungspunkt 6.2 

der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 18. Juni 2013 die Schaffung einer neuen 

Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen beschlossen hat und (i) für 

diese Beschlüsse die Anfechtungsfrist gemäß § 246 Abs. 1 AktG abgelaufen ist, ohne 

dass eine Klage gegen die Wirksamkeit dieser Beschlüsse erhoben wurde, oder (ii) im 

Falle einer fristgerechten Erhebung einer solchen Klage, dass die Klage rechtskräftig 

abgewiesen oder zurückgenommen wurde, und wenn die Hauptversammlung der Ge-

sellschaft gemäß Tagesordnungspunkt 7.2 der Hauptversammlung vom 18. Juni 2013 

die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2013 und die entsprechende Satzungs-

änderung beschlossen hat und (i) für diese Beschlüsse die Anfechtungsfrist gemäß 

§ 246 Abs. 1 AktG abgelaufen ist, ohne dass eine Klage gegen die Wirksamkeit dieser 

Beschlüsse erhoben wurde, oder (ii) im Falle einer fristgerechten Erhebung einer sol-

chen Klage, dass die Klage rechtskräftig abgewiesen oder zurückgenommen wurde 

oder das Gericht auf Antrag der Gesellschaft rechtskräftig festgestellt hat, dass die Er-

hebung der Klage der Eintragung des Beschlusses nicht entgegensteht und/oder Män-

gel des Beschlusses die Wirkung der Eintragung unberührt lassen.  

7.2 Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2013 und Satzungsänderung 

a.  Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 7.500.000,00 durch Ausgabe 

von bis zu 7.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteili-

gen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). 

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an Inhaber oder Gläu-

biger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. 

Wandlungs- oder Optionspflicht, die aufgrund der Ermächtigung gemäß Beschluss der 

Hauptversammlung vom 18. Juni 2013 unter Tagesordnungspunkt 6.2 bis zum 17. Ju-

ni 2018 (einschließlich) von der GSW Immobilien AG oder einem in- oder ausländi-

schen Unternehmen, an dem die GSW Immobilien AG unmittelbar oder mittelbar mit 

der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Das be-

dingte Kapital dient ferner zur Ausgabe von Aktien an die Gläubiger der Wandel-

schuldverschreibungen, die auf Basis der unter Tagesordnungspunkt 9.1 der Hauptver-
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sammlung der Gesellschaft vom 28. Juni 2012 beschlossenen Ermächtigung ausgege-

ben wurden für den Fall einer Anpassung des Wandlungsverhältnisses. Sie wird nur 

durchgeführt, soweit von den Wandlungs- oder Optionsrechten aus den vorgenannten 

Schuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten 

aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungs-

formen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu 

dem nach Maßgabe der vorgenannten Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversamm-

lung vom 18. Juni 2013 bzw. der Hauptversammlung vom 28. Juni 2012 jeweils zu 

bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Der Vorstand ist ermächtigt, die Ge-

winnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG festzulegen. Der 

Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen.  

b.  § 4 der Satzung wird geändert und um folgenden neuen Abs. 4 ergänzt: 
 

„4.4 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 7.500.000,00 durch Aus-

gabe von bis zu 7.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 

anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2013). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an Inhaber  

oder Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Ge-

nussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-

recht bzw. Wandlungs- oder Optionspflicht, die aufgrund der Ermächtigung gemäß 

Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Juni 2013 unter Tagesordnungspunkt 6.2 

bis zum 17. Juni 2018 (einschließlich) von der GSW Immobilien AG oder einem in- 

oder ausländischen Unternehmen, an dem die GSW Immobilien AG unmittelbar oder 

mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben 

werden. Das bedingte Kapital dient ferner zur Ausgabe von Aktien an die Gläubiger 

der Wandelschuldverschreibungen, die auf Basis der unter Tagesordnungspunkt 9.1 

der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Juni 2012 beschlossenen Ermächti-

gung von der Gesellschaft im November 2012 ausgegeben wurden für den Fall einer 

Anpassung des Wandlungsverhältnisses; sie wird insoweit nur durchgeführt, soweit 

von den Wandlungs- oder Optionsrechten aus den in 2012 von der Gesellschaft ausge-

gebenen Wandelschuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch gemacht wird oder 

Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit 

nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der 

neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vorgenannten Ermächtigungsbe-

schlüsse der Hauptversammlung vom 18. Juni 2013 bzw. der Hauptversammlung vom 

28. Juni 2012 jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Der Vorstand 

ist ermächtigt, die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 
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AktG festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durch-

führung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend der 

Ausgabe der neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital 2013 anzupassen. Das Gleiche 

gilt, soweit die Ermächtigung zur Begebung von Wandel- und/oder Optionsschuldver-

schreibungen und/oder Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit 

Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. Wandlungs- oder Optionspflicht gemäß Be-

schluss der Hauptversammlung vom 18. Juni 2013 während der Laufzeit der Ermäch-

tigung nicht ausgeübt wird oder die entsprechenden Options- oder Wandlungsrechte 

bzw. Options- und Wandlungspflichten durch Ablauf der Ausübungsfristen oder in 

sonstiger Weise erlöschen.“ 

8. Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zum vereinfachten Ausschluss 

des Bezugsrechts im Genehmigten Kapital 2012, die Schaffung einer neuen Ermächti-

gung zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss im Genehmigten Kapital 2012 und 

entsprechende Satzungsänderung  

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Juni 2012 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe von bis zu 17.000.000 neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um ins-

gesamt bis zu EUR 17.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012).  

Das Genehmigte Kapital 2012 wurde bisher nicht ausgenutzt. Während der Laufzeit des Geneh-

migten Kapitals 2012 hat die Gesellschaft im November 2012 auf Grundlage der Ermächtigung in 

Tagesordnungspunkt 9.1 der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Juni 2012 eine Wandel-

schuldverschreibung unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben. Diese Wandel-

schuldverschreibung berechtigt ihre Gläubiger zum Bezug von Aktien der Gesellschaft, auf die bis 

zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Da diese Aktien auf die 10 %-

Grenze des vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses im Genehmigten Kapital 2012 anzurechnen 

sind, kann das Genehmigte Kapital 2012 nicht mehr für eine Kapitalerhöhung unter vereinfachtem 

Bezugsrechtsausschluss verwendet werden und ist infolgedessen nicht mehr flexibel einsetzbar.  

Um der Gesellschaft weiterhin die Möglichkeit zu eröffnen, auch kurzfristig das Grundkapital unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen, halten es Vorstand und Aufsichtsrat vor 

diesem Hintergrund für sinnvoll, die im Genehmigten Kapital 2012 enthaltene, aber nach Ausgabe 

der Wandelschuldverschreibung im November 2012 nicht mehr nutzbare Ermächtigung zum ver-

einfachten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG im Genehmigten Kapital 2012 

aufzuheben und das Genehmigte Kapital 2012 um eine neue Ermächtigung zum vereinfachten Be-

zugsrechtsausschluss zu ergänzen. Diese soll inhaltlich weitgehend der Ermächtigung zum verein-



 - 15 - 

fachten Bezugsrechtsausschluss im Genehmigten Kapital 2012 entsprechen, jedoch diejenigen Ak-

tien, die aufgrund der im November 2012 ausgegebenen Wandelschuldverschreibung auszugeben 

sind, von der Anrechnung auf die 10 %-Grenze des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausnehmen.   

Die übrigen Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts, die im Rahmen des Genehmigten 

Kapitals 2012 erteilt wurden, also die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zum Aus-

gleich von Spitzenbeträgen (§ 4 Abs. 1 Buchstabe a. der Satzung), die Ermächtigung zum Aus-

schluss des Bezugsrechts zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von Optionsrechten oder 

-pflichten oder die Gläubiger von Wandlungsrechten oder -pflichten, die von der Gesellschaft oder 

von Konzernunternehmen ausgegeben wurden (§ 4 Abs. 1 Buchstabe b. der Satzung) und die Er-

mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (§ 4 

Abs. 1 Buchstabe d. der Satzung), sollen hingegen bestehen bleiben.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

a. Die in § 4 Abs. 1 Buchstabe c. der Satzung geregelte Ermächtigung zum vereinfachten Be-

zugsrechtsausschluss wird auf den Zeitpunkt der Eintragung der nachfolgenden Neufassung 

aufgehoben und wie folgt neu gefasst:  

„c. bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, wenn 

der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien 

nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 

neuen Aktien einen rechnerischen Anteil von insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-

schreiten, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über 

diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf diese Be-

grenzung auf 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurech-

nen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Aus-

nutzung aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 

Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugsrechts veräußert werden. 

Ebenfalls anzurechnen ist der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die Aktien und Be-

zugsrechte entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung 

aufgrund von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien der Gesellschaft oder zur 

Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 

verpflichten, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder entsprechen-

der Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, mit Ausnahme von Ak-

tien, die zur Bedienung von auf der Grundlage des Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 9.1 

der Hauptversammlung vom 28. Juni 2012 von der Gesellschaft im November 2012 ausge-

gebener Wandelschuldverschreibungen dienen.“ 
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b. Die in dem § 4 Abs. 1 Buchstabe d. nachfolgenden § 4 Abs. 1 Unterabs. 2 der Satzung ent-

haltene Beschränkung der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss auf 20 % des Grund-

kapitals der Gesellschaft wird auf den Zeitpunkt der Eintragung der nachfolgenden Neufas-

sung aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

„Die Summe der Aktien, die nach dem Genehmigten Kapital 2012 unter Ausschluss des Be-

zugsrechts ausgegeben werden, darf unter Berücksichtigung sonstiger Aktien der Gesell-

schaft, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2012 unter Ausschluss des Be-

zugsrechts veräußert bzw. ausgegeben werden bzw. aufgrund von nach dem 18. Juni 2013 

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben sind, 

einen rechnerischen Anteil von 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder 

im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. 

Nicht anzurechnen sind jedoch diejenigen Aktien, die aufgrund der im November 2012 von 

der Gesellschaft ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen auszugeben sind.“  

9. Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwi-

schen der GSW Immobilien AG und der GSW Acquisition 3 GmbH  

Die GSW Immobilien AG als herrschendes Unternehmen und deren Tochtergesellschaft GSW Ac-

quisition 3 GmbH als beherrschtes Unternehmen haben am 20. Dezember 2011 einen Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung der GSW 

Immobilien AG am 28. Juni 2012 zugestimmt hat.  

Die in § 3 Abs. 1 dieses Vertrages enthaltene Regelung zur Verlustübernahme wurde durch Nach-

tragsvereinbarung vom 26. April 2013 geändert und an neue rechtliche Vorgaben angepasst. Die 

Nachtragsvereinbarung hat folgenden wesentlichen Inhalt: 

§ 3 Abs. 1 des Vertrages wurde neu gefasst und lautet nun wie folgt:  

„1. Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG in der jeweils gülti-

gen Fassung entsprechend.“ 

Im Übrigen wurde der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nicht geändert. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:  

Der Neufassung von § 3 Abs. 1 des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwi-

schen der GSW Immobilien AG und der GSW Acquisition 3 GmbH wird zugestimmt.  

Die GSW Immobilien AG ist alleinige Gesellschafterin der GSW Acquisition 3 GmbH. Aus die-

sem Grund muss der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag weder Ausgleichszahlungen 
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noch Abfindungen enthalten. Die Gesellschafterversammlung der GSW Acquisition 3 GmbH hat 

der Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages bereits zugestimmt. Ein Son-

derbeschluss außenstehender Gesellschafter analog § 295 Abs. 2 AktG ist nicht erforderlich. 

Die Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wird nur mit Zustimmung der 

Hauptversammlung der GSW Immobilien AG und erst, wenn sie in das Handelsregister des Sitzes 

der GSW Acquisition 3 GmbH eingetragen worden ist, wirksam. 

Die folgenden Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9 sind über die Internetseite der Gesellschaft 

http://www.gsw.ag/hauptversammlung zugänglich und liegen während der Hauptversammlung 

zur Einsichtnahme aus: 

− die Nachtragsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 

GSW Immobilien AG und der GSW Acquisition 3 GmbH;  

− der bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der GSW Immobi-

lien AG und der GSW Acquisition 3 GmbH; 

− die Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse der GSW Immobilien AG für die Geschäftsjah-

re 2010, 2011 und 2012 sowie die Lageberichte der GSW Immobilien AG und die Konzern-

lageberichte für die Geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012;  

− die Jahresabschlüsse der GSW Acquisition 3 GmbH für die Geschäftsjahre 2010, 2011 und 

2012. Die GSW Acquisition 3 GmbH hat als kleine Kapitalgesellschaft entsprechend den ge-

setzlichen Vorschriften für die Geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012 keine Lageberichte er-

stellt; 

− der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der GSW Immobilien 

AG und der Geschäftsführung der GSW Acquisition 3 GmbH. 

10. Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwi-

schen der GSW Immobilien AG und der GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesell-

schaft mbH 

Die GSW Immobilien AG (damals noch firmierend unter GSW Gemeinnützige Siedlungs- und 

Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH) als herrschendes Unternehmen und deren Tochtergesell-

schaft GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH (damals noch firmierend unter Ent-

wicklungsträger Moabiter Werder GmbH) als beherrschtes Unternehmen haben am 1. November 

1995 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.  
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Die in § 3 Abs. 1 dieses Vertrages enthaltene Regelung zur Verlustübernahme wurde durch Nach-

tragsvereinbarung vom 26. April 2013 geändert und an neue rechtliche Vorgaben angepasst. Die 

Nachtragsvereinbarung hat folgenden wesentlichen Inhalt: 

§ 3 Abs. 1 des Vertrages wurde neu gefasst und lautet nun wie folgt:  

„1. Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG in der jeweils gülti-

gen Fassung entsprechend.“ 

 

Im Übrigen wurde der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nicht geändert. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:  

Der Neufassung von § 3 Abs. 1 des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwi-

schen der GSW Immobilien AG und der GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft 

mbH wird zugestimmt.  

Die GSW Immobilien AG ist alleinige Gesellschafterin der GSW Grundvermögens- und Vertriebs-

gesellschaft mbH. Aus diesem Grund muss der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag we-

der Ausgleichszahlungen noch Abfindungen enthalten. Die Gesellschafterversammlung der GSW 

Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH hat der Änderung des Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsvertrages bereits zugestimmt. Ein Sonderbeschluss außenstehender Gesellschafter 

analog § 295 Abs. 2 AktG ist nicht erforderlich. 

Die Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wird nur mit Zustimmung der 

Hauptversammlung der GSW Immobilien AG und erst, wenn sie in das Handelsregister des Sitzes 

der GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH eingetragen worden ist, wirksam. 

Die folgenden Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 10 sind über die Internetseite der Gesellschaft 

http://www.gsw.ag/hauptversammlung zugänglich und liegen während der Hauptversammlung 

zur Einsichtnahme aus: 

− die Nachtragsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 

GSW Immobilien AG und der GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH;  

− der bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (als Beherrschungs- und Er-

gebnisabführungsvertrag bezeichnet) zwischen der GSW Immobilien AG (damals noch fir-

mierend unter GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH) 

und der GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH (damals noch firmierend 

unter Entwicklungsträger Moabiter Werder GmbH); 
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− die Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse der GSW Immobilien AG für die Geschäftsjah-

re 2010, 2011 und 2012 sowie die Lageberichte der GSW Immobilien AG und die Konzern-

lageberichte für die Geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012;  

− die Jahresabschlüsse der GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH für die Ge-

schäftsjahre 2010, 2011 und 2012. Die GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft 

mbH hat als kleine Kapitalgesellschaft entsprechend den gesetzlichen Vorschriften für die 

Geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012 keine Lageberichte erstellt; 

− der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der GSW Immobilien 

AG und der Geschäftsführung der GSW Grundvermögens- und Vertriebsgesellschaft mbH. 

11. Zustimmung zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 

GSW Immobilien AG und der GSW Corona GmbH 

Die GSW Immobilien AG als herrschendes Unternehmen und die GSW Corona GmbH als be-

herrschtes Unternehmen haben am 26. April 2013 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungs-

vertrag abgeschlossen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

Dem Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der GSW Immobi-

lien AG und der GSW Corona GmbH wird zugestimmt. 

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat folgenden Wortlaut: 

__________________________________________________________________________ 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
 
zwischen   
 

GSW Corona GmbH mit Sitz in Berlin, 

 (Postanschrift: Charlottenstraße 4, 10969 Berlin) 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg, zu HRB 103720 B, 

- nachfolgend auch „CORONA“ genannt - 

und 

GSW Immobilien AG mit Sitz in Berlin 

(Postanschrift: Charlottenstraße 4, 10969 Berlin ) 
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eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg, HRB 125788 B, 

- nachfolgend auch „GSW“ genannt - 

§ 1 

Leitung 

1. CORONA unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der GSW. GSW ist demgemäß berech-

tigt, der Geschäftsführung der CORONA hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft Weisun-

gen zu erteilen. 

2. GSW kann der Geschäftsführung der CORONA nicht die Weisung erteilen, den Vertrag zu 

ändern, aufrechtzuerhalten oder zu beenden. 

§ 2 

Gewinnabführung 

1. CORONA verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an GSW abzuführen. Abzuführen ist – 

vorbehaltlich der Bildung oder Auflösung von Rücklagen nach Abs. 2 – der ohne die Ge-

winnabführung entstehende Jahresüberschuss, vermindert um einen Verlustvortrag aus dem 

Vorjahr und dem nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag, in jedem Fall 

aber nicht mehr als der sich nach der jeweils geltenden Fassung des § 301 AktG ergebende 

Höchstbetrag. 

2. CORONA kann mit Zustimmung von GSW Beträge aus dem Jahresüberschuss insoweit in 

andere Gewinnrücklagen einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer des Vertrags 

gebildete andere Gewinnrücklagen sind auf Verlangen von GSW aufzulösen und zum Aus-

gleich eines Jahresfehlbetrags zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. Die Abführung 

von Beträgen aus der Auflösung von anderen Gewinnrücklagen, die vor Beginn des Vertrags 

gebildet wurden, ist ausgeschlossen. 

3. Die Verpflichtung zur Gewinnabführung gilt erstmals für den ganzen Gewinn des Geschäfts-

jahres, in dem der Vertrag wirksam wird. Sie wird jeweils am Schluss eines Geschäftsjahres 

fällig und ist ab diesem Zeitpunkt mit dem gesetzlichen Zinssatz für beiderseitige Handels-

geschäfte zu verzinsen. 

§ 3 

Verlustübernahme 

1. Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG in der jeweils gültigen 

Fassung entsprechend.  
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2. § 2 Abs. 3 S. 2 gilt entsprechend für die Fälligkeit und Verzinsung der Verpflichtung zum 

Verlustausgleich. 

§ 4 

Wirksamwerden und Dauer 

1. Der Vertrag wird unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschafterversammlungen 

der GSW und der CORONA abgeschlossen.  

2. Der Vertrag wird mit seiner Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der CORONA 

wirksam und gilt – mit Ausnahme des Weisungsrechts – rückwirkend für die Zeit ab Beginn 

des Geschäftsjahrs, in dem die Eintragung erfolgt. Das Weisungsrecht kann erst ab Eintra-

gung des Vertrags in das Handelsregister des Sitzes der CORONA ausgeübt werden.  

Der Vertrag kann erstmals zum Ablauf des 31.12.2018 unter Einhaltung einer Kündigungs-

frist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei 

gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. 

3. Das Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist bleibt unberührt. GSW ist insbesondere zur Kündigung aus wichtigem Grund be-

rechtigt, wenn ihr nicht mehr die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an der 

CORONA zusteht. 

4. Wenn der Vertrag endet, hat GSW den Gläubigern der CORONA entsprechend der § 303 

AktG Sicherheit zu leisten. 

__________________________________________________________________________ 

 

Die GSW Immobilien AG und eine Tochtergesellschaft der GSW Immobilien AG halten sämtliche 

Geschäftsanteile der GSW Corona GmbH. Bestimmungen zu Ausgleichszahlungen oder Abfindun-

gen sind nicht erforderlich. Die Gesellschafterversammlung der GSW Corona GmbH hat dem Ab-

schluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages bereits zugestimmt. 

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wird nur mit Zustimmung der Hauptversamm-

lung der GSW Immobilien AG und erst, wenn sein Bestehen in das Handelsregister des Sitzes der 

GSW Corona GmbH eingetragen worden ist, wirksam. 

Die folgenden Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 11 sind über die Internetseite der Gesellschaft 

http://www.gsw.ag/hauptversammlung zugänglich und liegen während der Hauptversammlung 

zur Einsichtnahme aus: 
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− der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der GSW Immobilien AG und 

der GSW Corona GmbH;  

− die Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse der GSW Immobilien AG für die Geschäftsjah-

re 2010, 2011 und 2012 sowie die Lageberichte der GSW Immobilien AG und die Konzern-

lageberichte für die Geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012;  

− die Jahresabschlüsse der GSW Corona GmbH (vormals firmierend unter ei invest L1-

Berlin I GmbH) für die Geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012. Die GSW Corona GmbH hat 

als kleine Kapitalgesellschaft entsprechend den gesetzlichen Vorschriften für die Geschäfts-

jahre 2010, 2011 und 2012 keine Lageberichte erstellt; 

− der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der GSW Immobilien 

AG und der Geschäftsführung der GSW Corona GmbH. 

12. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglie-

der 

Nach § 120 Abs. 4 AktG kann die Hauptversammlung über die Billigung des Systems zur Vergü-

tung der Vorstandsmitglieder beschließen.  

Die Beschlussfassung unter diesem Tagesordnungspunkt bezieht sich auf das seit dem 1. Januar 

2012 bei der Gesellschaft geltende Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder. Eine Darstel-

lung dieses Systems finden Sie im Vergütungsbericht, der Bestandteil des Konzernlageberichts für 

die GSW Immobilien AG ist. Diese Unterlagen sind im Internet unter 

http://www.gsw.ag/hauptversammlung abrufbar. Sie werden auch in der Hauptversammlung zu-

gänglich sein.  

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das seit dem 1. Januar 2012 geltende System zur Vergü-

tung der Vorstandsmitglieder zu billigen.  

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung 

und die Ausübung des Stimmrechts  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Ak-

tionäre berechtigt, die sich zuvor bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung angemeldet haben. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in 

Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der 
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Hauptversammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht 

mitzurechnen.  

Die Aktionäre müssen ferner für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung des Stimmrechts ihren Anteilsbesitz der Gesellschaft gegenüber nachweisen. Für den 

Nachweis des Anteilsbesitzes reicht eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte und 

in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung aus. Der Nachweis des Anteilsbe-

sitzes hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d.h. den 

28. Mai 2013, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 3 Satz 3 AktG), zu beziehen.  

Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache müssen der 

Gesellschaft unter der folgenden Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse spätestens bis 

11. Juni 2013, 24.00 Uhr, zugehen:  

GSW Immobilien AG, c/o Deutsche Bank AG,  
Securities Production,  
General Meetings, 
Postfach 20 01 07, 
60605 Frankfurt am Main 
 
oder 
 
Telefax: +49 (0) 69 12012-86045 
 
oder 
 
E-Mail: WP.HV@Xchanging.com 
 

Nach fristgerechtem Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes unter der 

vorstehend genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten übersandt. Der Erhalt einer 

Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-

übung des Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren organisatorischen Abwicklung. Um 

den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für 

den Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft Sorge 

zu tragen.  

Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Aktionäre können 

deshalb über ihre Aktien auch nach der Anmeldung weiterhin frei verfügen. Im Verhältnis zur Ge-

sellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als 

Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat; Verände-

rungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben für den Umfang und die Ausübung 

des Teilnahme- und Stimmrechts keine Bedeutung. Der Erwerb von Aktien nach dem Nachweis-

stichtag gewährt hinsichtlich dieser Aktien kein Stimmrecht und Personen, die zum Nachweisstich-

tag keine Aktien besitzen und erst nach dem Nachweisstichtag Aktionär der Gesellschaft werden, 
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sind weder teilnahme- noch stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keinen Einfluss auf die Di-

videndenberechtigung. 

Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter entsprechender Vollmachtsertei-

lung auch durch Bevollmächtigte, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, 

ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte Anmeldung und Übersendung des Nach-

weises des Anteilsbesitzes in der vorstehend beschriebenen Form erforderlich, und zwar entweder 

durch die Aktionäre oder die Bevollmächtigten.  

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft müssen gemäß dem Aktiengesetz in Textform erfolgen. Ausnahmen können für die 

Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute, Vereinigungen von Aktionären oder sonstige gemäß 

§ 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen und deren Widerruf sowie die entsprechen-

den Nachweise gegenüber der Gesellschaft bestehen; hinsichtlich der insoweit einzuhaltenden 

Form bitten wir unsere Aktionäre, sich mit den Genannten abzustimmen. 

Auf der Eintrittskarte ist ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht enthalten. Ebenso ist ein 

entsprechendes Vollmachtsformular auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.gsw.ag/hauptversammlung abrufbar. Aktionäre können auch eine gesonderte Voll-

macht in Textform ausstellen.  

Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht können sowohl durch Erklärung gegenüber der Ge-

sellschaft als auch durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erfolgen. Für die Voll-

machtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber den 

Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten stehen folgende 

Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse zur Verfügung: 

GSW Immobilien AG, c/o Haubrok Corporate Events GmbH,  

Landshuter Allee 10,  

80637 München 

oder 

Telefax: +49 (0) 89 210 27-298 

oder 

E-Mail: vollmacht@haubrok-ce.de 

Am Tag der Hauptversammlung steht dafür ab 9.00 Uhr auch die Ein- und Ausgangskontrolle zur 

Hauptversammlung im Konferenzzentrum im Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Ber-

lin, zur Verfügung. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann auch dadurch geführt 
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werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die ordnungsgemäß erteilte 

Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Erfolgt die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung 

gegenüber der Gesellschaft, erübrigt sich ein gesonderter Nachweis.  

Vollmachtsformulare, die zur Vollmachtserteilung auf der Hauptversammlung selbst verwendet 

werden können, erhalten teilnahmeberechtigte Aktionäre bzw. ihre Vertreter am Tag der Hauptver-

sammlung an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung.  

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären ferner die Möglichkeit, die von der Gesellschaft benann-

ten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung des Stimmrechts auf der Haupt-

versammlung zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht nur nach Maß-

gabe erteilter Weisungen ausüben. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wer-

den sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der 

Stimme enthalten. Die Vertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

ist auf die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts bei der Abstimmung über die von der 

Gesellschaft vor der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschläge zu den Punkten 

der Tagesordnung beschränkt. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts über Gegenanträge und 

sonstige Beschlussanträge nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht 

entgegen. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung 

sowie zur Antrag- und Fragestellung ist ausgeschlossen. Die Vollmachts- und Weisungserteilung 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie eine Änderung und der Widerruf 

erteilter Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

bedürfen der Textform. Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter müssen der Gesellschaft bis spätestens 17. Juni 2013, 24.00 Uhr, unter der vorste-

hend für die Übermittlung von Vollmachten bzw. Vollmachtsnachweisen genannten Adresse zuge-

hen.  

Des Weiteren kann eine Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-

ter bis zum Beginn der Abstimmung auch noch auf der Hauptversammlung selbst unter Verwen-

dung der Formulare erfolgen, die teilnahmeberechtigte Aktionäre bzw. ihre Vertreter am Tag der 

Hauptversammlung an der Eingangskontrolle zur Hauptversammlung erhalten.  

Teilnahmeberechtigte Aktionäre bleiben auch nach erfolgter Bevollmächtigung eines Dritten bzw. 

der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung 

berechtigt. Bei persönlicher Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung verlieren die im 

Vorfeld der Hauptversammlung erteilten Vollmachten und die Weisungen an die Stimmrechtsver-

treter der Gesellschaft ihre Gültigkeit. 
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Weitere Informationen zum Vollmachtsverfahren einschließlich der Vollmachts- und Weisungser-

teilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erhalten die Aktionäre auch zu-

sammen mit der Eintrittskarte.  

Angaben zu Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 

(dies entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Ta-

gesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 

oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss schriftlich an den Vorstand der Gesell-

schaft gerichtet sein und der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung 

(wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist), also spätestens am 18. Mai 2013, 24.00 Uhr, 

unter folgender Adresse zugehen: 

GSW Immobilien AG, 

- Vorstand – , 

Charlottenstrasse 4, 

10969 Berlin 

 

Die Aktionäre haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 18. März 2013, 0.00 Uhr, Inhaber der 

Aktien sind. Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits 

mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich in gleicher Weise wie die Einberu-

fung bekannt gemacht.  

Anträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vorschläge von Vor-

stand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung zu stellen sowie Vorschläge 

zu einer in der Tagesordnung vorgesehenen Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprü-

fern zu unterbreiten.  

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Anträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG gegen Vor-

schläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung übersenden. 

Solche Gegenanträge sind unter Angabe des Namens des Aktionärs und einer Begründung an fol-

gende Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse zu richten: 

GSW Immobilien AG, c/o Haubrok Corporate Events GmbH,  
Landshuter Allee 10,  
80637 München 
 
oder 
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Telefax: +49 (0) 89 210 27-298 
 
oder 
 
E-Mail: gegenantraege@haubrok-ce.de 
 

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 

Die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis spätestens am 3. Juni 2013, 24.00 Uhr, 

unter dieser Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse eingegangenen ordnungsgemäßen Ge-

genanträge werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen 

Stellungnahme der Verwaltung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.gsw.ag/hauptversammlung zugänglich gemacht. 

Die GSW Immobilien AG ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht verpflichtet, einen Gegen-

antrag und dessen Begründung zugänglich zu machen. Dies ist der Fall, 

− soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

− wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptver-

sammlung führen würde, 

− wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende An-

gaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

− wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer 

Hauptversammlung der GSW Immobilien AG nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden 

ist,  

− wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den letzten 

fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach § 125 

AktG zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der zwan-

zigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,  

− wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und 

sich nicht vertreten lassen wird, oder  

− wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm 

mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung eines zulässigen Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 

sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 
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Der Vorstand der GSW Immobilien AG behält sich vor, Gegenanträge und ihre Begründungen zu-

sammenzufassen, wenn mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Ge-

genanträge stellen. 

Für Wahlvorschläge nach § 127 AktG gelten die vorstehenden Ausführungen sinngemäß mit der 

Maßgabe, dass sie nicht begründet werden müssen (§ 127 AktG). Zusätzlich zu den oben bei den 

Gegenanträgen aufgeführten Gründen braucht ein Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich ge-

macht zu werden, wenn er nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält. 

Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht zugänglich gemacht 

werden, wenn ihnen keine Angaben zu Mitgliedschaften des vorgeschlagenen Kandidaten in ande-

ren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten i.S.v. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefügt sind. 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft 

über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehun-

gen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemä-

ßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht er-

streckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbun-

denen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen. 

Nach § 11 Abs. 9 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorsitzende der Versammlung ermächtigt, 

das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere 

berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemes-

senen Rahmen für den gesamten Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungs-

punkt oder für den einzelnen Frage- oder Redebeitrag festzusetzen. 

Übertragung der Hauptversammlung/Sonstige Mitteilungen  

Eine Übertragung der Hauptversammlung oder von Ausschnitten der Hauptversammlung im Inter-

net findet nicht statt.  

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und Erläuterun-

gen einschließlich der Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG ist auch über die Internet-

seite der Gesellschaft unter http://www.gsw.ag/hauptversammlung zugänglich. Die Abstim-

mungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse bekannt 

gegeben. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen 

Hauptversammlung  
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Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung besteht das Grundkapital der Gesellschaft 

in Höhe von EUR 50.526.314,00 aus 50.526.314 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, die 

50.526.314 Stimmen gewähren. Zum Zeitpunkt der Einberufung hält die Gesellschaft keine eige-

nen Aktien. 

 
Berlin, im Mai 2013 
 
Der Vorstand 

 

Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 6 und 8  

Die folgenden schriftlichen Berichte des Vorstands über die Gründe für den Ausschluss des Be-

zugsrechts bei den Ermächtigungen in Tagesordnungspunkt 6 und Tagesordnungspunkt 8 sind auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.gsw.ag/hauptversammlung zugänglich. Sie 

liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 Abs. 

4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6  

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die Weiterentwicklung der 

GSW Immobilien AG und ein erfolgreiches Auftreten am Markt. Die Ausgabe von Wandel- und 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen bietet attraktive 

Finanzierungsmöglichkeiten mit vergleichsweise niedriger Verzinsung. Ferner kommen der Gesell-

schaft die bei der Ausgabe erzielten Wandel- und Optionsprämien zugute.  

Auf Grundlage der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Juni 2012 unter Tages-

ordnungspunkt 9.1 erteilten Ermächtigung hat die Gesellschaft im November 2012 eine Wandel-

schuldverschreibung unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss begeben, die ihre Gläubiger 

(vorbehaltlich eventueller Anpassungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen) zum Bezug von 

bis zu 5.250.631 Aktien der Gesellschaft berechtigt. Vorstand und Aufsichtsrat halten es für sinn-

voll, der Gesellschaft auch weiterhin zu ermöglichen, Wandelschuldverschreibungen, Options-

schuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit oder ohne 

Wandlungs- oder Optionsrecht oder Wandlungs- oder Optionspflicht oder Kombinationen dieser 

Instrumente (nachstehend zusammen „Schuldverschreibungen“) auszugeben. Die von der Haupt-

versammlung am 28. Juni 2012 dazu erteilte Ermächtigung ist nicht mehr flexibel nutzbar. Insbe-

sondere ist die Möglichkeit für einen vereinfachten Bezugsrechtsausschluss ausgeschöpft. Vorstand 

und Aufsichtsrat halten es vor diesem Hintergrund für zweckmäßig, die bestehende Ermächtigung 

in dem Umfang, in dem sie noch nicht ausgenutzt wurde, aufzuheben und durch eine neue Ermäch-

tigung zu ersetzen. Die unter Tagesordnungspunkt 6.2 vorgeschlagene neue Ermächtigung zur 
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Ausgabe von Schuldverschreibungen ermöglicht es dem Vorstand, bis zum 17. Juni 2018 Schuld-

verschreibungen mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu 

EUR 350.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen 

Wandlungs- oder Optionsrechte zum Bezug von insgesamt bis zu 7.500.000 neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien der GSW Immobilien AG mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals 

von insgesamt bis zu EUR 7.500.000,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldver-

schreibungen (nachstehend zusammen „Anleihebedingungen“) zu gewähren. Die unter Tagesord-

nungspunkt 6.2 vorgeschlagene Ermächtigung entspricht in der rechtlichen Ausgestaltung weitge-

hend der am 28. Juni 2012 beschlossenen Ermächtigung. Der höhere Gesamtnennbetrag von bis zu 

EUR 350.000.000,00 in der unter Tagesordnungspunkt 6.2 erbetenen Ermächtigung resultiert vor 

allem aus dem in der Zwischenzeit gestiegenen Börsenkurs der Aktien der GSW Immobilien AG.  

Die in der Ermächtigung vorgesehene Möglichkeit, bei Wandelschuldverschreibungen auch eine 

Wandlungspflicht vorzusehen, erweitert den Spielraum für die Ausgestaltung derartiger Finanzie-

rungsinstrumente. Bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen soll die Gesellschaft je nach 

Marktlage die deutschen oder internationalen Kapitalmärkte in Anspruch nehmen und die Schuld-

verschreibungen außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes ausgeben 

können. Die Ausgabe kann auch durch ein in- oder ausländisches Unternehmen erfolgen, an dem 

die GSW Immobilien AG unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapi-

tals beteiligt ist (nachfolgend auch „Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft“); in diesem Fall soll die 

Gesellschaft die Garantie für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen übernehmen und den In-

habern bzw. Gläubigern solcher Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf Ak-

tien der GSW Immobilien AG gewähren oder Wandlungspflichten vereinbaren können.  

Den Aktionären steht bei der Begebung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-

recht oder Wandlungspflicht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu (§ 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 

Abs. 1 AktG). Werden die Schuldverschreibungen von einer Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft der 

GSW Immobilien AG begeben, hat die GSW Immobilien AG die Gewährung des gesetzlichen Be-

zugsrechts für die Aktionäre sicherzustellen. Um die Abwicklung zu erleichtern, kann vorgesehen 

werden, dass die Schuldverschreibungen an ein Kredit- oder Finanzinstitut oder ein Konsortium 

solcher Institute mit der Verpflichtung ausgegeben werden, die Schuldverschreibungen den Aktio-

nären entsprechend ihrer bisherigen Beteiligungsquote zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Be-

zugsrecht gemäß § 186 Abs. 5 AktG). 

Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen soll der Vorstand – mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats – in den in der Ermächtigung im einzelnen dargelegten Fällen ermächtigt sein, das Be-

zugsrecht der Aktionäre auszuschließen.  

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 
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Der Vorstand soll zunächst ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag 

des jeweiligen Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses er-

geben. Durch die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts soll die Abwicklung der Bege-

bung von Schuldverschreibungen erleichtert werden. Der Wert der Spitzenbeträge ist in der Regel 

gering, der Aufwand für die Ausgabe von Schuldverschreibungen ohne Ausschluss des Bezugs-

rechts für Spitzenbeträge dagegen regelmäßig wesentlich höher. Die aufgrund der Spitzenbeträge 

vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Schuldverschreibungen werden bestmöglich für die Gesell-

schaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts in diesen Fällen dient daher der Praktikabilität 

und erleichterten Durchführung einer Emission. 

Bezugsrechtsausschluss bei bestehenden Options- und Wandelschuldverschreibungen 

Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen das Be-

zugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch insoweit auszuschließen, wie dies 

erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten und/oder 

Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen, die 

zuvor von der GSW Immobilien AG oder einer Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft ausgegeben 

wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 

der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde. 

Dies hat folgenden Hintergrund: Der wirtschaftliche Wert der genannten Wandlungs- und Options-

rechte bzw. der mit Wandlungspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen hängt außer vom 

Wandlungs- bzw. Optionspreis insbesondere auch vom Wert der Aktien der Gesellschaft ab, auf 

die sich die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten oder Optionspflichten be-

ziehen. Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Platzierung der betreffenden Schuldverschreibungen 

bzw. der Vermeidung eines entsprechenden Preisabschlags bei der Platzierung ist es daher üblich, 

in die Anleihebedingungen so genannte Verwässerungsschutzbestimmungen aufzunehmen, die die 

Berechtigten vor einem Wertverlust ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte aufgrund einer Wertver-

wässerung der zugrunde liegenden Aktien schützen; die Aufnahme solcher Verwässerungsschutz-

bestimmungen in die Anleihe- bzw. Optionsbedingungen ist demgemäß auch in der unter Tages-

ordnungspunkt 6.2 erbetenen Ermächtigung vorgesehen. Eine anschließende Ausgabe weiterer 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und Optionsrechten bzw. mit Wandlungspflichten unter 

Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre würde ohne Verwässerungsschutz typischerweise zu 

einer solchen Wertverwässerung führen. Denn um das Bezugsrecht für die Aktionäre attraktiv aus-

zugestalten und die Abnahme sicherzustellen, werden die betreffenden Wandel- oder Options-

schuldverschreibungen bei Einräumung eines Bezugsrechts in der Regel zu günstigeren Konditio-

nen ausgegeben als es ihrem Marktwert entspräche. Dies führt zu einer entsprechenden Wertver-

wässerung der Aktien. Die erwähnten Verwässerungsschutzbestimmungen in den Anleihebedin-

gungen sehen für diesen Fall regelmäßig eine Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Optionspreises 

vor mit der Folge, dass sich bei einer späteren Wandlung oder Optionsausübung bzw. der späteren 
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Erfüllung einer Wandlungspflicht die der Gesellschaft zufließenden Mittel verringern bzw. die Zahl 

der von der Gesellschaft auszugebenden Aktien erhöht.  

Als Alternative, durch welche sich die Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Optionspreises vermei-

den lässt, gestatten es die Verwässerungsschutzbestimmungen jedoch üblicherweise, dass den Be-

rechtigten aus Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflich-

ten ein Bezugsrecht auf nachfolgend ausgegebene Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in 

dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung ihrer eigenen Wandlungs- oder Opti-

onsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungspflichten zustünde. Das heißt, sie werden damit so 

gestellt, als wären sie durch Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. durch Erfüllung 

etwaiger Wandlungspflichten oder Optionspflichten bereits vor dem Bezugsangebot Aktionär ge-

worden und in diesem Umfang auch bereits bezugsberechtigt; sie werden für die Wertverwässerung 

somit – wie alle bereits bestehenden Aktionäre – durch den Wert des Bezugsrechts entschädigt. Für 

die Gesellschaft hat diese zweite Alternative der Gewährung von Verwässerungsschutz den Vorteil, 

dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis nicht ermäßigt werden muss; sie dient daher der Gewähr-

leistung eines größtmöglichen Mittelzuflusses bei einer späteren Wandlung oder Optionsausübung 

bzw. der späteren Erfüllung einer etwaigen Wandlungspflicht bzw. reduziert die Anzahl der in die-

sem Fall auszugebenden Aktien. Dies kommt auch den bestehenden Aktionären zugute, so dass da-

rin zugleich ein Ausgleich für die Einschränkung ihres Bezugsrechts liegt. Ihr Bezugsrecht bleibt 

als solches bestehen und reduziert sich lediglich anteilsmäßig in dem Umfang, in welchem neben 

den bestehenden Aktionären auch den Inhabern der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. der mit 

Wandlungspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht eingeräumt wird. Die 

vorliegende Ermächtigung gibt der Gesellschaft die Möglichkeit, im Falle einer Bezugsrechtsemis-

sion in sorgfältiger Abwägung der Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft zwischen beiden 

dargestellten Alternativen der Gewährung von Verwässerungsschutz wählen zu können. 

Vereinfachter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

Ferner soll der Vorstand in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt 

sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, wenn der Ausgabepreis 

der Schuldverschreibungen ihren nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten 

theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Die Nutzung dieser gesetzlich vorgesehe-

nen Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses kann zweckmäßig sein, um günstige Marktverhält-

nisse kurzfristig wahrnehmen und Schuldverschreibungen schnell und flexibel zu attraktiven Kon-

ditionen am Markt platzieren zu können. Denn die bei Einräumung eines Bezugsrechts für die Ak-

tionäre erforderliche zweiwöchige Bezugsfrist (§ 186 Abs. 1 Satz 2 AktG) lässt eine vergleichbar 

kurzfristige Reaktion auf aktuelle Marktverhältnisse nicht zu. Ferner können wegen der Volatilität 

der Aktienmärkte marktnahe Konditionen in der Regel nur erzielt werden, wenn die Gesellschaft 

hieran nicht über einen längeren Zeitraum gebunden ist. Bei Einräumung eines Bezugsrechts ver-

langt § 186 Abs. 2 AktG, dass der endgültige Bezugspreis bzw. bei Schuldverschreibungen mit 
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Wandlungs- und Optionsrechten bzw. mit Wandlungspflichten oder Optionspflichten die endgülti-

gen Konditionen der Schuldverschreibungen spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist be-

kannt gegeben werden. Es besteht hier daher ein höheres Marktrisiko – insbesondere das über meh-

rere Tage bestehende Kursänderungsrisiko – als bei einer bezugsrechtsfreien Zuteilung. Für eine 

erfolgreiche Platzierung sind bei Einräumung eines Bezugsrechts daher regelmäßig entsprechende 

Sicherheitsabschläge bei der Festlegung der Konditionen der Schuldverschreibungen erforderlich; 

dies führt in der Regel zu ungünstigeren Konditionen für die Gesellschaft als bei einer unter Aus-

schluss des Bezugsrechts durchgeführten Platzierung der Schuldverschreibungen. Auch ist bei Ge-

währung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit hinsichtlich der Ausübung der Bezugsrechte 

durch die Bezugsberechtigten eine vollständige Platzierung nicht ohne Weiteres gewährleistet und 

eine anschließende Platzierung bei Dritten in der Regel mit zusätzlichen Aufwendungen verbun-

den.  

Die Interessen der Aktionäre werden bei diesem Bezugsrechtsausschluss dadurch gewahrt, dass die 

Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter ihrem theoretischen Marktwert ausgegeben werden 

dürfen, wodurch der rechnerische Wert des Bezugsrechts auf beinahe Null sinkt. Der Beschluss 

sieht daher vor, dass der Vorstand vor Ausgabe der Schuldverschreibungen zu der Ansicht gelangt 

sein muss, dass der vorgesehene Ausgabebetrag zu keiner nennenswerten Verwässerung des Wer-

tes der Aktien führt. Soweit es der Vorstand in der jeweiligen Situation für angemessen hält, sach-

kundigen Rat einzuholen, kann er sich der Unterstützung durch Experten, z.B. durch die die Emis-

sion begleitenden Konsortialbanken, eine unabhängige Investmentbank oder einen Sachverständi-

gen, bedienen, die in geeigneter Form bestätigen, dass eine nennenswerte Verwässerung des An-

teilswertes nicht zu erwarten ist. Unabhängig von der Prüfung durch den Vorstand ist eine marktge-

rechte Konditionenfestsetzung im Falle der Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens gewähr-

leistet. Eine nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss 

tritt somit nicht ein.  

Diese Art des Bezugsrechtsausschlusses ist außerdem auf Schuldverschreibungen mit Rechten auf 

Aktien mit einem Anteil von höchstens 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt der Beschlussfassung 

oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung beschränkt. 

In diesem Rahmen hält es der Gesetzgeber den Aktionären für zumutbar, ihre Beteiligungsquote 

durch Käufe am Markt aufrechtzuerhalten. Weitere Voraussetzung für den Bezugsrechtsausschluss 

bei Barleistung in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist, dass die zur Be-

dienung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder Wandlungspflichten ausgegebenen Stückaktien 

der Gesellschaft den rechnerischen Anteil von 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Be-

schlussfassung über die Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des 

Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die 

ab dem 28. Juni 2012 bis zum Ende der Laufzeit dieser Ermächtigung aus einem Genehmigten Ka-

pital gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-
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gegeben werden. Auf diese Begrenzung ist außerdem der anteilige Betrag des Grundkapitals anzu-

rechnen, der auf die Veräußerung eigener Aktien entfällt, sofern diese Veräußerung aufgrund einer 

Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Aus-

schluss des Bezugsrecht ab dem 28. Juni 2012 erfolgt. Ferner sind auf diese Zahl die Aktien und 

Bezugsrechte anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur Bedienung von 

Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten oder Optionspflichten ausgegeben 

werden, sofern die Schuldverschreibungen, welche ein entsprechendes Wandlungs- oder Options-

recht bzw. eine Wandlungs- oder Optionspflicht vermitteln, während der Laufzeit dieser Ermächti-

gung aufgrund anderweitiger Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ent-

sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Diese Anrechnungen dienen dem Schutz 

der Aktionäre, um die Verwässerung ihrer Beteiligung möglichst gering zu halten. 

Da die Vorgaben des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG eingehalten werden, ist sichergestellt, dass durch 

den Bezugsrechtsausschluss eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Ak-

tien der Aktionäre nicht eintritt. Durch die in der Ermächtigung vorgesehene marktnahe Festlegung 

des Ausgabepreises für die Schuldverschreibungen entsteht den Aktionären bei Bezugsrechtsaus-

schluss kein wesentlicher wirtschaftlicher Nachteil. 

Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleistung 
 

Schließlich soll im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleistung das Bezugs-

recht der Aktionäre – auch ohne Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals – ausgeschlossen werden 

können. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Schuldverschreibungen als Akquisitions-

währung eingesetzt werden können, um gezielt bestimmte Vermögensgegenstände, insbesondere 

Immobilien oder Immobilienportfolios, Unternehmen oder Unternehmensteile oder -beteiligungen, 

zu erwerben. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, insbesondere in Kombination mit 

anderen Finanzierungsinstrumenten oder einer Begebung von Schuldverschreibungen gegen Bar-

leistung flexibel zu agieren und auf entsprechende Forderungen der Verkäufer zu reagieren. Die 

Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der Sachleis-

tungen mindestens dem Ausgabebetrag der Schuldverschreibungen entspricht. Daher erwächst der 

Gesellschaft durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen kein Nachteil, 

vielmehr schafft diese Möglichkeit zusätzliche Flexibilität und erhöht die Wettbewerbschancen der 

Gesellschaft bei Akquisitionen. Der Vorstand wird im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der 

Begebung von Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen Gebrauch machen wird. Er wird diese 

Möglichkeit nur nutzen, wenn diese im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und damit ih-

rer Aktionäre liegt.  

Ferner soll es dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats gestattet sein, das Bezugsrecht auch 

teilweise als unmittelbares und im Übrigen als mittelbares Bezugsrecht auszugestalten. So kann es 

insbesondere zweckmäßig und aus Kostengründen im Interesse der Gesellschaft sein, einem be-
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zugsberechtigten Großaktionär, der die Abnahme einer festen Anzahl von  

(Teil-)Schuldverschreibungen im Voraus zugesagt hat, diese Schuldverschreibungen unmittelbar 

zum Bezug anzubieten, um insoweit die bei einem mittelbaren Bezugsrecht für die Gesellschaft an-

fallenden Gebühren der Emissionsbanken zu vermeiden. Für die Aktionäre, denen die Schuldver-

schreibungen im Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden, liegt darin keine inhaltli-

che Beschränkung ihres Bezugsrechts. 

Berichterstattung über die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts im November 2012  

Die Gesellschaft hat am 20. November 2012 eine unbesicherte, nicht nachrangige Wandelanleihe 

mit einer Laufzeit bis November 2019 und einem Gesamtnennbetrag von 182,9 Mio. EUR begeben 

(die "Wandelschuldverschreibungen 2012"). Die Wandelschuldverschreibungen 2012 sind in rund 

5,1 Mio. neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der GSW Immobilien AG wandelbar.   

Die Wandelschuldverschreibungen 2012 wurden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben. Die Anlei-

hegläubiger haben das Recht, eine vorzeitige Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen 2012 

zum fünften Jahrestag nach dem Ausgabetag zu 100 % ihres Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener 

Zinsen zu verlangen. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens unter Begleitung 

von zwei Investmentbanken wurden der jährliche Kupon auf 2,0 % und die anfängliche Wand-

lungsprämie auf 22,5 % über dem Referenzpreis von EUR 29,555 festgelegt. Der anfängliche 

Wandlungspreis beträgt damit EUR 36,205. Der Referenzpreis entsprach dem volumengewichteten 

Durchschnittspreis der Aktien der GSW Immobilien AG im XETRA-Handel während des Zeit-

raums des Handelsbeginns am 15. November 2012 bis zur endgültigen Preisfestsetzung der Wan-

delschuldverschreibungen 2012. Damit entsprach die Begebung der Wandelschuldverschreibungen 

2012 den aktuellen Marktkonditionen.  

Das Recht der Aktionäre der GSW Immobilien AG zum Bezug der Wandelschuldverschreibungen 

2012 wurde mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen. Die Voraussetzungen für den Aus-

schluss des Bezugsrechts lagen nach Überzeugung von Vorstand und Aufsichtsrat vor, da die Wan-

delschuldverschreibungen 2012 zu Konditionen ausgegeben wurden, die den Börsenpreis der 

GSW-Aktie nicht wesentlich unterschritten. Finanzinstrumente wie Wandelschuldverschreibungen 

2012 werden typischerweise von institutionellen Investoren gezeichnet und die Privatplatzierung 

ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kana-

da, Australien und Japan konnte die erforderliche Transaktionssicherheit und zügige Abwicklung 

gewährleisten. Mit der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen 2012 konnte die GSW Immobi-

lien AG die guten Marktbedingungen für die Finanzierung des künftigen Unternehmenswachstums 

ausnutzen und damit ihre Finanzierungsquellen und Investorenbasis weiter diversifizieren. Der 

Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen 2012 kann die erforder-

liche finanzielle Flexibilität sicherstellen und insbesondere für die Finanzierung des Erwerbs weite-
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rer attraktiver Immobilienportfolien verwendet werden und liegt damit auch im Interesse der Akti-

onäre. 

Beschränkung des Gesamtumfangs bezugsrechtsfreier Ausgabe von Schuldverschreibungen 

Der Vorstand hatte am 6. Juni 2012 eine ergänzende Erklärung zu den Tagesordnungspunkten 8 

und 9 der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 28. Juni 2012 abgegeben (auf der Internetseite 

der Gesellschaft abrufbar unter www.gsw.de unter der Rubrik Investor Relations). Darin verpflich-

tete sich der Vorstand unter anderem, die von der Hauptversammlung vom 28. Juni 2012 unter Ta-

gesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss höchstens in ei-

nem Umfang auszunutzen, der 20 % des Grundkapitals nicht überschreitet und zwar weder im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächti-

gung. Auf diese 20 %-Grenze anzurechnen sind insbesondere Aktien, die während dieses Zeit-

raums aufgrund der unter Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vom 28. Juni 2012 (Ge-

nehmigtes Kapital 2012) beschlossenen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-

tionäre ausgegeben worden sind.  

Diese Erklärung des Vorstands wird bei dem Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 6.2 für 

eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen berücksichtigt. Der Ausschluss 

des Bezugsrechtsrechts ist demnach auch dadurch begrenzt, dass die Summe der aufgrund dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugebenen Aktien unter Be-

rücksichtigung sonstiger Aktien der Gesellschaft, die nach dem 18. Juni 2013 unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben wurden, einen anteiligen Betrag von 20 % des Grundkapitals nicht über-

steigen darf und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im 

Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 20 %-Grenze sind auch Aktien anzurech-

nen, die wegen einer nach dem 18. Juni 2013 auf Grundlage einer anderen Ermächtigung begebe-

nen Schuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben sind. Die-

jenigen Aktien, die aufgrund der im November 2012 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen 

2012 wegen einer Anpassung des Wandlungsverhältnisses auszugeben sind, werden also nicht an-

gerechnet. 

Ausnutzung der Ermächtigung 

Der Vorstand wird jeweils sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der unter Tagesordnungspunkt 6.2 

erbetenen Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen im Interesse der Gesellschaft 

und ihrer Aktionäre ist; dabei wird er insbesondere auch prüfen, ob ein etwaiger Ausschluss des 

Bezugsrechts im Einzelfall sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären angemessen ist. 

Der Vorstand wird über jede Ausnutzung der Ermächtigung in der jeweils nächsten Hauptver-

sammlung berichten. 

---------------------------------------------------------------------------- 
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. 
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8  
 

Dem Vorstand sollen mit Zustimmung des Aufsichtsrats flexible Möglichkeiten an die Hand gege-

ben werden, um im Interesse der Gesellschaft Finanzierungsmöglichkeiten zur Wahrnehmung von 

Geschäftschancen und zur Stärkung der Eigenkapitalbasis nutzen zu können. Die Hauptversamm-

lung der Gesellschaft vom 28. Juni 2012 hat den Vorstand daher ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrat das Grundkapital durch Ausgabe von bis zu 17.000.000 neuen, auf den Inhaber lau-

tenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis 

zu EUR 17.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012).  

Das Genehmigte Kapital 2012 sieht vor, dass den Aktionären bei der Ausnutzung grundsätzlich ein 

Bezugsrecht einzuräumen ist. Der Vorstand wurde jedoch dazu ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen zum Ausgleich von Spitzenbeträgen (§ 4 Abs. 1 

Buchstabe a. der Satzung), zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von Optionsrechten oder 

-pflichten oder die Gläubiger von Wandlungsrechten oder -pflichten, die von der Gesellschaft oder 

von Konzernunternehmen ausgegeben wurden (§ 4 Abs. 1 Buchstabe b. der Satzung) und bei einer 

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (§ 4 Abs. 1 Buchstabe d. der Satzung).  

Ferner wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Ak-

tionäre auszuschließen, wenn die in § 186 Abs. 3 Satz 3 AktG festgeschriebenen Voraussetzungen 

für einen sogenannten vereinfachten Bezugsrechtsausschluss vorliegen. Der Vorstand darf danach 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Kapitalerhöhung gegen 

Bareinlagen ausschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenwert nicht wesent-

lich unterschreitet. Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses besteht aber nur, wenn die 

ausgegebenen Aktien weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über das Genehmigte Kapital 2012 

noch im Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2012 insgesamt 10 % des Grundka-

pitals überschreiten. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des 

Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit des Genehmigten 

Kapitals 2012 bis zu seiner Ausnutzung aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Ak-

tien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugsrechts 

veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen ist der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die 

Aktien und Bezugsrechte entfällt, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2012 bis zu 

seiner Ausnutzung aufgrund von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe von Aktien der Gesell-

schaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder 

zu ihm verpflichten, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder entspre-

chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.  

Während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2012 hat die Gesellschaft im November 2012 auf 

Grundlage der Ermächtigung in Tagesordnungspunkt 9.1 der Hauptversammlung der Gesellschaft 
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vom 28. Juni 2012 eine Wandelschuldverschreibung unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugs-

rechts ausgegeben. Diese Wandelschuldverschreibung berechtigt ihre Gläubiger zum Bezug von 

Aktien der Gesellschaft, auf die bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft entfal-

len. Da diese Aktien auf die 10 %-Grenze des vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses im Geneh-

migten Kapital 2012 anzurechnen sind, kann das Genehmigte Kapital 2012 nicht mehr für eine Ka-

pitalerhöhung unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss verwendet werden.  

Um die Flexibilität des Genehmigten Kapitals 2012 zur Ausgabe von Aktien unter vereinfachtem 

Bezugsrechtsausschluss wieder herzustellen, erscheint es zweckmäßig, die im Genehmigten Kapi-

tal 2012 enthaltene, aber nach Ausgabe der Wandelschuldverschreibung im November 2012 nicht 

mehr nutzbare Ermächtigung zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 

4 AktG im Genehmigten Kapital 2012 aufzuheben und das Genehmigte Kapital 2012 um eine neue 

Ermächtigung zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss zu ergänzen. Diese soll inhaltlich weit-

gehend der Ermächtigung zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss im Genehmigten Kapital 

2012 entsprechen, jedoch diejenigen Aktien, die aufgrund der im November 2012 ausgegebenen 

Wandelschuldverschreibung auszugeben sind, von der Anrechnung auf die 10 %-Grenze des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausnehmen.   

Daher soll der Vorstand erneut ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre auf Aktien auszuschließen, wenn die neuen Aktien bei Barkapitalerhöhungen 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung ermöglicht es der Gesellschaft, Marktchancen 

schnell und flexibel zu nutzen und einen hierbei entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch 

sehr kurzfristig zu decken.  

Die bei Gewährung eines Bezugsrechts für die Aktionäre erforderliche zweiwöchige Bezugsfrist 

(§ 186 Abs. 1 Satz 2 AktG) lässt eine vergleichbar kurzfristige Reaktion auf aktuelle Marktverhält-

nisse demgegenüber nicht zu. Ferner kann wegen der Volatilität der Aktienmärkte ein marktnaher 

Ausgabepreis in der Regel nur festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft hieran nicht über einen 

längeren Zeitraum gebunden ist. Bei Einräumung eines Bezugsrechts muss der endgültige Bezugs-

preis indes spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist bekannt gegeben werden (§ 186 Abs. 2 

Satz 2 AktG). Es besteht hier daher ein höheres Marktrisiko – insbesondere das über mehrere Tage 

bestehende Kursänderungsrisiko – als bei einer bezugsrechtsfreien Zuteilung. Für eine erfolgreiche 

Platzierung ist daher regelmäßig ein entsprechender Sicherheitsabschlag auf den aktuellen Börsen-

kurs erforderlich; dies führt in der Regel zu nicht marktnahen Konditionen und damit einem gerin-

geren Mittelzufluss für die Gesellschaft als bei einer unter Ausschluss des Bezugsrechts durchge-

führten Kapitalerhöhung.  

Auch ist bei Gewährung eines Bezugsrechts für die Aktionäre wegen der Ungewissheit hinsichtlich 

der Ausübung der Bezugsrechte durch die Bezugsberechtigten eine vollständige Platzierung nicht 
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ohne weiteres gewährleistet und eine anschließende Platzierung bei Dritten in der Regel mit zusätz-

lichen Aufwendungen verbunden. Zusätzlich kann mit einer Platzierung unter Ausschluss des Be-

zugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen angestrebt 

werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss liegt aus den genannten 

Gründen im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Die unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt 10 % des Grundkapitals 

nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die Veräußerung eigener Aktien anzu-

rechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt. Ferner sind auf diese Begren-

zung diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Finanzierungsinstrumenten mit Wand-

lungs- oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ausgegeben werden bzw. auszugeben 

sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben werden.  

Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Bedürfnis der Aktio-

näre nach einem Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Die Aktionäre ha-

ben auf Grund des börsenkursnahen Ausgabepreises der neuen Aktien und aufgrund der größenmä-

ßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Be-

teiligungsquote durch Erwerb der erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über 

die Börse aufrechtzuerhalten. Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzli-

chen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen 

bei einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2012 unter Ausschluss des Bezugsrechts ange-

messen gewahrt bleiben, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungs-

spielräume eröffnet werden.  

Die übrigen Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts, die im Rahmen des Genehmigten 

Kapitals 2012 erteilt wurden, also die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zum Aus-

gleich von Spitzenbeträgen (§ 4 Abs. 1 Buchstabe a. der Satzung), die Ermächtigung zum Aus-

schluss des Bezugsrechts zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von Optionsrechten oder 

-pflichten oder die Gläubiger von Wandlungsrechten oder -pflichten, die von der Gesellschaft oder 

von Konzernunternehmen ausgegeben wurden (§ 4 Abs. 1 Buchstabe b. der Satzung) und die Er-

mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (§ 4 

Abs. 1 Buchstabe d. der Satzung), sollen hingegen bestehen bleiben. 

Ferner hatte sich der Vorstand in seiner ergänzenden Erklärung vom 6. Juni 2012 zu den Tagesord-

nungspunkten 8 und 9 der Hauptversammlung vom 28. Juni 2012 (abrufbar auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter www.gsw.de unter der Rubrik Investor Relations) unter anderem dazu ver-

pflichtet, das Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2012 nicht 
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auszuschließen, soweit dies während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2012 insgesamt zur 

Ausgabe von Aktien der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts führen würde, deren an-

teiliger Betrag am Grundkapital 20 % des Grundkapitals übersteigt. Die bestehende 20 %-Grenze 

für den Bezugsrechtsausschluss beim Genehmigten Kapital 2012 soll daher bei dieser Gelegenheit 

dahingehend erweitert werden, dass bei der Berechnung der 20 %-Grenze auch Aktien berücksich-

tigt werden, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2012 insgesamt unter Bezugs-

rechtsausschluss ausgegeben wurden oder auf Grund von unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre begebener Schuldverschreibungen auszugeben sind. Ausgenommen davon sollen jedoch 

diejenigen Aktien sein, die aufgrund der im November 2012 von der Gesellschaft ausgegebenen 

Wandelschuldverschreibungen auszugeben sind.  

Im Übrigen soll das Genehmigte Kapital 2012 unverändert bleiben.  

Vorratsbeschlüsse mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss wie der unter Tagesordnungs-

punkt 8 zur Beschlussfassung vorgelegte sind unter Berücksichtigung der Besonderheiten der je-

weiligen Gesellschaften national und international üblich. Pläne für eine Ausnutzung des Geneh-

migten Kapitals 2012 bestehen derzeit nicht. Für alle hier vorgeschlagenen Fälle des Bezugsrechts-

ausschlusses ist die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich. Der Vorstand wird jeweils sorgfäl-

tig prüfen, ob die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2012 im Interesse der Gesellschaft und 

ihrer Aktionäre ist; dabei wird er insbesondere auch prüfen, ob ein etwaiger Ausschluss des Be-

zugsrechts im Einzelfall sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären angemessen ist. Der 

Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung 

berichten.  

---------------------------------------------------------------------------- 

 


